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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 26. Februar 2016 Teil I

7. Bundesgesetz: Anderung des Bundesvergabegesetzes 2006 und des Bundesvergabegesetzes
Verteidigung und Sicherheit 2012

(NR: GP XXV RV 776 AB 944 S. 109. BR: 9497 AB 9520 S. 849.)
[CELEX-Nr.: 3201310016, 320141.0024]

7. Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 und das Bundesvergabegesetz
Verteidigung und Sicherheit 2012 geindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Bundesvergabegesetzes 2006

Das Bundesgesetz iiber die Vergabe von Auftrigen (Bundesvergabegesetz 2006 — BVergG 2006),
BGBI. I Nr. 17/2006, zuletzt gedndert durch BGBL. II Nr. 292/2014, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis entfallen nach dem Eintrag ,,§ 99a. Besondere Vertragsbestimmungen betreffend
den  Zahlungsverkehr® der  FEintrag ,,5. Unterabschnitt  Sonderbestimmungen  fiir  den
Unterschwellenbereich® und der Eintrag ,,§ 100. Wahl des Zuschlagsprinzips®, der Eintrag zu § 231
lautet ,,§ 231. Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber, Nachweis der Befugnis und der
beruflichen Zuverlassigkeit, Beurteilung der beruflichen Zuverldssigkeit™; nach dem neuen Eintrag
»$ 231. Verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber, Nachweis der Befugnis und der
beruflichen Zuverléssigkeit, Beurteilung der beruflichen Zuverldssigkeit” wird der Eintrag ,.§ 231a.
Eigenerklarung® eingefiigt.

2. In § 2 wird nach der Ziffer 33a eingefiigt:

»33a. Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages
ausfiihrt. Die blofe Lieferung von handelsiiblichen Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung
einer Leistung erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.*

3. In den §§ 14 Abs. 3 dritter Satz, 15 Abs. 4 dritter Satz und 16 Abs. 5 dritter Satz wird am Ende der
Punkt durch die Wortfolge ,, ; fiir die Wahl des Verfahrens gilt als geschétzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses.* ersetzt.

4. In § 18 Abs. 1 entfdllt der Ausdruck ,,§ 70 Abs. 3,

5. Dem § 22 wird folgender Abs. 4 angefiigt:
»(4) Erfolgt keine Unterteilung des Auftrags in Lose, so hat der Auftraggeber dies in der
Ausschreibung oder im Vergabevermerk (§ 136 Abs. 1) zu begriinden.*

6. In den §§ 46 Abs. 3 und 79 Abs. 2 wird der Verweis ,,§ 71% jeweils durch den Verweis ,,§ 71 Abs. 1
ersetzt.

7.5 49 Abs. 2 lautet:

,»(2) Sofern ein Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfithrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der Auftraggeber der
Kommission unter Verwendung des einschlidgigen Standardformulars fiir Bekanntmachungen die
Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.*
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8. § 55 Abs. 5 erster Satz lautet:

»Sofern ein Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zuldssig ist, kann der Auftraggeber die Entscheidung,
welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, in dem gemil § 52 Abs. 1 fiir den jeweiligen
Vollziehungsbereich festgelegten Publikationsmedium bekanntmachen.*

9. § 56 Abs. 1 lautet:

(1) Unbeschadet der auf die Fristen im Nachpriifungs- und Feststellungsverfahren anzuwendenden
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991, findet
auf die Fristen im Sinne dieses Bundesgesetzes § 903 des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, Anwendung.*

10. In § 70 Abs. 6 wird der Verweis ,,Abs. 2 und 3 durch den Verweis ,,Abs. 2 bis 4% ersetzt.

11. Der Text des § 71 erhdilt die Absatzbezeichnung ,(1)“. Folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Der Auftraggeber hat iiberdies iiber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende
Bewerber, Bieter und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wiener
Gebietskrankenkasse  als ~ Kompetenzzentrum  Lohn- und  Sozialdumping  Bekidmpfung
(Kompetenzzentrum LSDB) gemidfl § 7n des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG),
BGBI. Nr. 459/1993, einzuholen, ob diesen eine rechtskriftige Entscheidung gemdB § 7k AVRAG
zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht dlter als sechs Monate sein.*

12. § 72 Abs. 1 zweiter und dritter Satz lautet:

,Der Auftraggeber hat tiberdies iiber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber, Bieter
und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers
fiir Finanzen gemaB § 28b des Ausldnderbeschiftigungsgesetzes (AusIBG), BGBIL. Nr. 218/1975, und
eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums LSDB geméfl § 7n AVRAG
einzuholen, ob diesen eine rechtskréftige Bestrafung gemill § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemidlB § 7i
Abs. 4 oder 5 AVRAG zuzurechnen ist. Diese Auskiinfte diirfen nicht élter als sechs Monate sein.*

13. In §73 Abs. 1 wird die Wortfolge ,eingeholte Auskunft durch die Wortfolge ,eingeholten
Auskiinfte ersetzt.

14. § 73 Abs. 3 zweiter und dritter Satz lautet:

,Bei der Beurteilung der Schwere der rechtskriftigen Bestrafung geméll § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG ist
insbesondere die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Dauer der illegalen Beschéftigung und bei
der Beurteilung der Schwere der rechtskriftigen Bestrafung geméll § 71 Abs.4 oder 5 AVRAG ist
insbesondere das Ausmal} der Unterentlohnung zu beriicksichtigen. Liegen mehr als zwei rechtskréftige
Bestrafungen gemal} § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemil § 7i Abs. 4 oder 5 AVRAG vor oder erfolgten
zwei rechtskréftige Bestrafungen innerhalb der letzten zwdlf Monate, ist ein strengerer Malistab
anzulegen.

15. § 79 Abs. 3 lautet:

,»(3) In der Bekanntmachung oder in den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, ob der Zuschlag
dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot oder — sofern der Qualitdtsstandard der Leistung
durch den Auftraggeber in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig
definiert ist — dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden soll. Der Zuschlag ist jedenfalls dem
technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot zu erteilen, wenn

1. es sich um eine geistige Dienstleistung (§ 2 Z 18) handelt oder

2. der Auftraggeber in der Ausschreibung Alternativangebote ausdriicklich fiir zuldssig erklért (§ 81
Abs. 1) oder

3. die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional (§ 95 Abs. 3) erfolgt oder

4. es sich um Leistungen handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der mit der Leistungserbringung
verbundenen Risiken eine vorherige globale Preisgestaltung nicht zulassen, und deswegen ein
Verhandlungsverfahren durchgefiihrt wird (§ 28 Abs. 1 Z3, §29 Abs. 1 Z2, § 30 Abs. 1 Z?2)
oder

5.1in der Ausschreibung von geeigneten Leitlinien (§§ 97 Abs. 2 und 99 Abs. 2) abgewichen wird
und dadurch keine vergleichbaren Angebote zu erwarten sind oder
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6. die zu erbringenden Dienstleistungen dergestalt sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht so
genau festgelegt werden konnen, dass der Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes im
offenen oder nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung vergeben werden kann
(§ 30 Abs. 1 Z 3), oder

7. im Rahmen der Angebotsbewertung mit der Leistung im Zusammenhang stehende zukiinftige
laufende bzw. anfallende kostenwirksame Faktoren (zB Betriebs- und Erhaltungsarbeiten,
Serviceleistungen, erforderliche Ersatzteil-Lagerhaltung, Entsorgung) beriicksichtigt werden
sollen oder

8.es sich um einen Bauauftrag handelt, dessen geschétzter Auftragswert mindestens
1 000 000 Euro betrégt, oder

9. es sich um die Beschaffung von Lebensmitteln gemidl KN-Code 02 (Fleisch und geniebare
Schlachtnebenerzeugnisse), 0401 (Kuhmilch), 0405 (Butter), 0407 (Eier), 0701-0709 (Gemiise)
sowie 0808-0810 (Obst) handelt.*

16. Nach § 79 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

,»(3a) Soll der Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot erteilt werden, so hat
der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in den Ausschreibungsunterlagen alle Zuschlagskriterien,
deren Verwendung er vorsieht, im Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben. Diese Angabe
kann auch im Wege der Festlegung einer Marge, deren grofite Bandbreite angemessen sein muss,
erfolgen. Ist die Festlegung der Zuschlagskriterien im Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung aus
nachvollziehbaren Griinden nach Ansicht des Auftraggebers nicht moglich, so hat der Auftraggeber in der
Bekanntmachung oder in den Ausschreibungsunterlagen alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er
vorsieht, in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben.

17. § 83 Abs. 2 lautet:

,»(2) Der Bieter hat alle Teile des Auftrages, die er im Wege von Subauftrigen an Subunternehmer zu
vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu
geben. Abweichend davon kann der Auftraggeber aus sachlichen Griinden in den
Ausschreibungsunterlagen festlegen, dass nur die von ihm festgelegten wesentlichen Teile des Auftrages,
die der Bieter im Wege von Subauftrigen an Subunternehmer zu vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils
in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu geben sind.*

18. Dem § 83 werden folgende Abs. 4 und 5 angeffiigt:

»(4) Der Auftraggeber kann bei Bau- oder Dienstleistungsauftrigen sowie bei Verlege- oder
Installationsarbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische
Aufgaben vom Bieter selbst, von einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 2 Z 40), oder — im
Falle der Teilnahme einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren — von einem Mitglied
dieser Arbeits- oder Bietergemeinschaft ausgefiihrt werden miissen.

(5) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines
Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen
Subunternehmers dem Auftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des
betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer
bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die
Zustimmung des Auftraggebers ist, ebenso wie eine allfallige Ablehnung, unverziiglich mitzuteilen und
darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden. Die Zustimmung des Auftraggebers gilt als erteilt,
sofern der Auftraggeber den Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung
gemil dem ersten Satz abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemil dem ersten Satz die erforderlichen
Unterlagen nicht vollstindig angeschlossen, so hat der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer
unverziiglich mitzuteilen und ihn zur Vorlage der ausstindigen Unterlagen aufzufordern. Diese
Aufforderung hemmt den Fortlauf der Frist gemi3 dem vierten Satz bis zur vollstdndigen Vorlage der
erforderlichen Unterlagen. Dem Angebot sind die entsprechenden Verpflichtungserkldrungen
beizulegen.*

19. § 84 Abs. 2 erster Satz lautet:

»Der Auftraggeber hat in der Ausschreibung vorzusehen, dass die Erstellung des Angebotes fiir in
Osterreich zu erbringende Leistungen unter Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden arbeits- und
sozialrechtlichen =~ Vorschriften  (insbesondere  der  einschlidgigen  Kollektivvertrige,  des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes — ASchG, BGBI. Nr. 450/1994, des Arbeitszeitgesetzes — AZG, BGBI.
Nr. 461/1969, des Arbeitsruhegesetzes — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, des AVRAG und des
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Gleichbehandlungsgesetzes — GIBG, BGBL I Nr. 66/2004) zu erfolgen hat und dass sich der Bieter
verpflichtet, bei der Durchfiihrung des Auftrages in Osterreich diese Vorschriften einzuhalten.

20. Im 2. Teil, 3. Hauptstiick, 6. Abschnitt entfdllt der 5. Unterabschnitt.

21. In § 108 Abs. 1 wird Z 2 durch folgende Z 2 und 2a ersetzt:

,,2. Bekanntgabe aller Subunternehmer, auf deren Kapazititen sich der Bieter zum Nachweis seiner
Eignung stiitzt, unter Beilage des Nachweises, dass der Bieter iiber deren Kapazititen tatsdchlich
verfiigt und der Auftraggeber die zur Durchfiihrung des Gesamtauftrages erforderlichen
Sicherheiten iiber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfédhigkeit hat. Bekanntgabe aller
Teile des Auftrages, die durch Subunternehmer ausgefiihrt werden sollen, oder — sofern der
Auftraggeber dies aus sachlichen Griinden in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen hat —
nur der wesentlichen Teile des Auftrages, die der Bieter im Wege von Subauftrigen an
Subunternehmer zu vergeben beabsichtigt. Die in Frage kommenden Subunternehmer sind
bekannt zu geben. Die Nennung mehrerer Subunternehmer je Leistungsteil ist zuldssig. Die
Haftung des Auftragnehmers wird durch diese Angaben nicht beriihrt;

2a. die entsprechenden Verpflichtungserkldrungen gemil} § 83 Abs. 5;

22.§ 125 Abs. 4 Z 1 lautet:

1. 1m Preis aller wesentlichen Positionen alle direkt zuordenbaren Personal-, Material-, Gerite-,
Fremdleistungs- und Kapitalkosten enthalten sind und ob die Aufwands- und Verbrauchsansitze
sowie die Personalkosten, diese insbesondere im Hinblick auf die dem Angebot zugrunde
gelegten Kollektivvertrdge, nachvollziehbar sind;*

23. Inden §§ 182 Abs. 3 dritter Satz, 183 Abs. 4 dritter Satz und 184 Abs. 5 dritter Satz wird am Ende der
Punkt durch die Wortfolge ,, ; fiir die Wahl des Verfahrens gilt als geschitzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses. ersetzt.

24. In § 186 Abs. 1 entfdillt der Ausdruck ,,§ 231 Abs. 3,
25.§ 210 Abs. 2 lautet:

»(2) Sofern ein Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines
Vergabeverfahrens ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb im Oberschwellenbereich zuléssig ist, kann
der Sektorenauftraggeber der Kommission unter Verwendung des einschlagigen Standardformulars fiir
Bekanntmachungen die Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.

26. § 219 Abs. 5 erster Satz lautet:

»Sofern ein Sektorenauftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb im Unterschwellenbereich zuldssig ist, kann der
Sektorenauftraggeber die Entscheidung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, in dem gemal
§ 216 Abs. 1 fiir den jeweiligen Vollziehungsbereich festgelegten Publikationsmedium bekanntmachen.*

27.§ 221 Abs. 1 lautet:

(1) Unbeschadet der auf die Fristen im Nachpriifungs- und Feststellungsverfahren anzuwendenden
Bestimmungen des AVG findet auf die Fristen im Sinne dieses Bundesgesetzes § 903 ABGB
Anwendung.*

28. § 231 samt Uberschrift wird durch folgende §§ 231 und 231a samt Uberschriften ersetzt:

»verlangen der Nachweise durch den Sektorenauftraggeber, Nachweis der Befugnis und der
beruflichen Zuverlissigkeit, Beurteilung der beruflichen Zuverlissigkeit

§ 231. (1) Der Sektorenauftraggeber hat festzulegen, mit welchen Nachweisen Unternehmer, die an
einem Vergabeverfahren teilnehmen, ihre
1. berufliche Befugnis,
2. berufliche Zuverldssigkeit,
3. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfdhigkeit sowie
4. technische Leistungsfahigkeit

zu belegen haben. Nachweise diirfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Gegenstand des
Auftrages gerechtfertigt ist. Dabei hat der Sektorenauftraggeber die berechtigten Interessen des
Unternehmers am Schutz seiner technischen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse zu
berticksichtigen.
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(2) Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverléssigkeit und Leistungsfahigkeit auch
durch den Nachweis der Eintragung in einem einschldgigen, allgemein zugénglichen Verzeichnis eines
Dritten fithren, sofern diesem die vom Sektorenauftraggeber festgelegten Unterlagen in der vom
Sektorenauftraggeber gewiinschten Aktualitit vorliegen und vom Sektorenauftraggeber selbst unmittelbar
abrufbar sind. Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverldssigkeit und Leistungsfahigkeit
auch mit anderen als den vom Sektorenauftraggeber festgelegten Unterlagen fithren, sofern die
festgelegten Unterlagen aus einem gerechtfertigten Grund nicht beigebracht werden konnen und die
vorgelegten Unterlagen die gleiche Aussagekraft wie die urspriinglich festgelegten aufweisen. Der
Nachweis der gleichen Aussagekraft ist vom Unternehmer nach Aufforderung zu erbringen.

(3) Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Bietergemeinschaft hat
jedes Mitglied die Befugnis fiir den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nach Mallgabe des § 231a
nachzuweisen.

(4) Der Sektorenauftraggeber hat als Nachweis fiir das Vorliegen der einschlidgigen Befugnis gemif
Abs.1 Z1 iiber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber, Bieter und deren
Subunternehmer iiberdies eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums LSDB
gemidll § 7n AVRAG einzuholen, ob diesen eine rechtskriftige Entscheidung gemiBl § 7k AVRAG
zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht élter als sechs Monate sein.

(5) Der Sektorenauftraggeber hat als Nachweis fiir das Vorliegen der beruflichen Zuverléssigkeit
gemill Abs. 1 Z 2 iber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber, Bieter und deren
Subunternehmer jedenfalls eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers
fir Finanzen gemdfB §28b AusIBG und eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des
Kompetenzzentrums LSDB geméll § 7n AVRAG einzuholen, ob diesen eine rechtskréftige Bestrafung
gemdB §28 Abs.1 Z1 AuslBG oder gemidll § 7i Abs.4 oder 5 AVRAG zuzurechnen ist. Diese
Auskiinfte diirfen nicht alter als sechs Monate sein.

(6) Der Sektorenauftraggeber hat der Beurteilung der beruflichen Zuverlédssigkeit des Unternehmers
insbesondere die gemil Abs. 1 verlangten Nachweise und die gemid Abs. 5 eingeholten Auskiinfte
zugrunde zu legen. Ergibt sich aus diesen Bescheinigungen, dass ein rechtskriftiges Urteil im Sinne des
§ 229 Abs. 1 Z 1 oder 4 vorliegt oder stellt der Sektorenauftraggeber aufgrund dieser Bescheinigungen
eine Verfehlung im Sinne des § 229 Abs. 1 Z 5 nachweislich fest oder erlangt der Sektorenauftraggeber
auf andere Weise von einem solchen Urteil oder einer solchen Verfehlung nachweislich Kenntnis, so ist
bei diesem Unternehmer die geforderte Zuverldssigkeit nicht gegeben, es sei denn, er macht glaubhalft,
dass er trotz dieses Umstandes zuverléssig ist.

(7) Zur Glaubhaftmachung im Sinne des Abs. 6 zweiter Satz letzter Halbsatz hat der Unternehmer
darzulegen, dass er konkrete technische, organisatorische oder personelle Maflnahmen getroffen hat, die
geeignet sind, das nochmalige Setzen der betreffenden strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu
verhindern. Als derartige Maflnahmen gelten etwa

1. die Einfithrung eines qualitativ hochwertigen Berichts- und Kontrollwesens,

2. die Einschaltung eines Organes der inneren Revision zur regelmiBigen Uberpriifung der
Einhaltung der maf3geblichen Vorschriften,

3. die Einfiihrung von internen Haftungs- und Schadenersatzregelungen zur Einhaltung der
mafgeblichen Vorschriften.

(8) Der Sektorenauftraggeber hat das Vorbringen des Unternehmers zu priifen und bei der
Beurteilung der Zuverlédssigkeit die vom Unternehmer gesetzten MaBnahmen in ein Verhéltnis zur Anzahl
und zur Schwere der begangenen strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu setzen. Bei der
Beurteilung der Schwere der rechtskréftigen Bestrafung gemél § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG ist insbesondere
die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Dauer der illegalen Beschiftigung und bei der
Beurteilung der Schwere der rechtskriftigen Bestrafung gemal § 7i Abs.4 oder 5 AVRAG ist
insbesondere das Ausmal} der Unterentlohnung zu beriicksichtigen. Liegen mehr als zwei rechtskréftige
Bestrafungen gemal} § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemil § 7i Abs. 4 oder 5 AVRAG vor oder erfolgten
zwei rechtskréftige Bestrafungen innerhalb der letzten zwdlf Monate, ist ein strengerer Malstab
anzulegen.

Eigenerklirung

§ 231a. (1) Bewerber oder Bieter konnen ihre Befugnis, Zuverldssigkeit und Leistungsfahigkeit auch
durch die Vorlage einer Erkldrung belegen, dass sie die vom Sektorenauftraggeber verlangten
Eignungskriterien erfiillen und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziiglich beibringen
konnen (Eigenerkldrung). In einer solchen Erkldrung sind die Befugnisse anzugeben, iiber die der
Unternehmer konkret verfiigt.
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(2) Bei der Vergabe von Auftrigen kann der Sektorenauftraggeber die Vorlage bestimmter
Nachweise von bestimmten Bewerbern oder Bietern verlangen, sofern dies nach Auffassung des
Sektorenauftraggebers erforderlich ist. Bei der Vergabe von Auftrigen im Oberschwellenbereich hat der
Sektorenauftraggeber vor Zuschlagserteilung die Vorlage der festgelegten Nachweise vom
Zuschlagsempfanger jedenfalls zu verlangen; bei einer Vergabe in Losen gilt dies nur, wenn der
geschdtzte Wert des einzelnen Loses den in § 180 Abs. 1 genannten jeweiligen Schwellenwert erreicht.

(3) Nach Maligabe des Abs.2 kann der Sektorenauftraggeber den Unternechmer auffordern,
erforderliche Nachweise binnen einer angemessenen Frist vorzulegen bzw. vorgelegte Bescheinigungen
binnen einer angemessenen Frist zu vervollstdndigen oder zu erldutern. Nachweise kdnnen auch in Kopie
oder elektronisch vorgelegt werden.*

29. In den §§ 236 Abs. 2 und 248 Abs. 6 wird die Wortfolge ,,gemal § 231 jeweils durch die Wortfolge
»gemal den §§ 231 und 231a* ersetzt.

30. § 236 Abs. 3 lautet:

»(3) Im Aufruf zum Wettbewerb, in der Aufforderung zur Interessensbestitigung gemédfl § 251, in
der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung oder in den Ausschreibungsunterlagen ist
anzugeben, ob der Zuschlag dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot oder — sofern der
Qualitdtsstandard der Leistung durch den Sektorenauftraggeber in technischer, wirtschaftlicher und
rechtlicher Hinsicht klar und eindeutig definiert ist — dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt
werden soll. Der Zuschlag ist jedenfalls dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot zu
erteilen, wenn

1. es sich um eine geistige Dienstleistung (§ 2 Z 18) handelt oder

2. der Auftraggeber in der Ausschreibung Alternativangebote ausdriicklich fiir zuldssig erklart
(§ 238 Abs. 1) oder

3. die Beschreibung der Leistung im Wesentlichen funktional (§ 245 Abs. 3) erfolgt oder

4. es sich um Leistungen handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der mit der Leistungserbringung
verbundenen Risiken eine vorherige globale Preisgestaltung nicht zulassen, oder

5. es sich um einen besonders komplexen Auftrag handelt, weil der Auftraggeber objektiv nicht in
der Lage ist, die technischen Spezifikationen gemall § 247 Abs. 4, mit denen seine Bediirfnisse
und Anforderungen erfiillt werden kénnen, oder die rechtlichen oder finanziellen Konditionen
seines Vorhabens anzugeben, oder

6. die zu erbringenden Dienstleistungen dergestalt sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht so
genau festgelegt werden konnen, dass der Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes im
offenen oder nicht offenen Verfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb vergeben
werden kann, oder

7. im Rahmen der Angebotsbewertung mit der Leistung im Zusammenhang stehende zukiinftige
laufende bzw. anfallende kostenwirksame Faktoren (zB Betriebs- und Erhaltungsarbeiten,
Serviceleistungen, erforderliche Ersatzteil-Lagerhaltung, Entsorgung) beriicksichtigt werden
sollen oder

8.es sich um einen Bauauftrag handelt, dessen geschitzter Auftragswert mindestens
1 000 000 Euro betrégt, oder

9. es sich um die Beschaffung von Lebensmitteln gemidl KN-Code 02 (Fleisch und genie8bare
Schlachtnebenerzeugnisse), 0401 (Kuhmilch), 0405 (Butter), 0407 (Eier), 0701-0709 (Gemiise)
sowie 0808-0810 (Obst) handelt.*

31. Nach § 236 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

»(3a) Soll der Auftrag dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot erteilt werden, so hat
der Sektorenauftraggeber im Aufruf zum Wettbewerb, in der Aufforderung zur Interessensbestéitigung
gemdll § 251, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung oder in den
Ausschreibungsunterlagen alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, im Verhéltnis der
ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben. Diese Angabe kann auch im Wege der Festlegung einer Marge,
deren grofite Bandbreite angemessen sein muss, erfolgen. Ist die Festlegung der Zuschlagskriterien im
Verhéltnis der ihnen zuerkannten Bedeutung aus nachvollziehbaren Griinden nach Ansicht des
Sektorenauftraggebers nicht moglich, so hat der Sektorenauftraggeber im Aufruf zum Wettbewerb, in der
Aufforderung zur Interessensbestitigung gemdl3 § 251, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur
Verhandlung oder in den Ausschreibungsunterlagen alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er
vorsieht, in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben.*
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32. § 240 Abs. 2 und 3 lautet:

,»(2) Der Bieter hat alle Teile des Auftrages, die er im Wege von Subauftrigen an Subunternehmer zu
vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu
geben. Abweichend davon kann der Sektorenauftraggeber aus sachlichen Griinden in den
Ausschreibungsunterlagen festlegen, dass nur die von ihm festgelegten wesentlichen Teile des Auftrages,
die der Bieter im Wege von Subauftridgen an Subunternehmer zu vergeben beabsichtigt, sowie die jeweils
in Frage kommenden Subunternehmer im Angebot bekannt zu geben sind.

(3) Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen der Leistung ist nur insoweit zuldssig,
als der Subunternehmer die fiir die Ausfithrung seines Teiles erforderliche Befugnis, Leistungsfahigkeit
sowie die berufliche Zuverlédssigkeit besitzt. Die Subunternehmer konnen ihre erforderliche Befugnis,
Leistungsfahigkeit und berufliche Zuverlassigkeit nach MaB3gabe des § 23 1a nachweisen.*

33. Dem § 240 werden folgende Abs. 4 und 5 angefiigt:

,(4) Der Sektorenauftraggeber kann bei Bau- oder Dienstleistungsauftrigen sowie bei Verlege- oder
Installationsarbeiten im Zusammenhang mit einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische
Aufgaben vom Bieter selbst, von einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 2 Z 40), oder — im
Falle der Teilnahme einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft am Vergabeverfahren — von einem Mitglied
dieser Arbeits- oder Bietergemeinschaft ausgefiihrt werden miissen.

(5) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines
Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen
Subunternehmers dem Sektorenauftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der
Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser
Subunternehmer bei der Leistungserbringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des
Sektorenauftraggebers erfolgen. Die Zustimmung des Sektorenauftraggebers ist, ebenso wie eine
allfdllige Ablehnung, unverziiglich mitzuteilen und darf nur aus sachlichen Griinden verweigert werden.
Die Zustimmung des Sektorenauftraggebers gilt als erteilt, sofern der Sektorenauftraggeber den
Subunternehmer nicht binnen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung gemil dem ersten Satz
abgelehnt hat. Sind der Mitteilung gemal dem ersten Satz die erforderlichen Unterlagen nicht vollsténdig
angeschlossen, so hat der Sektorenauftraggeber dies dem Auftragnehmer unverziiglich mitzuteilen und
ihn zur Vorlage der ausstindigen Unterlagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt den Fortlauf der
Frist gemafl dem vierten Satz bis zur vollstdndigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen. Dem Angebot
sind die entsprechenden Verpflichtungserklarungen beizulegen.*

34. In § 247a Abs. 7 wird der Verweis ,,Abs. 1 bis 4 durch den Verweis ,,Abs. 1 bis 5° ersetzt.

35. § 248 Abs. 7 lautet:

,»(7) Fiir die Wahl der Zuschlagskriterien im Unterschwellenbereich gelten die Bestimmungen des
§ 236 Abs. 3 und 3a.“

36. In§ 257 Abs. 1 wird Z 2 durch folgende Z 2 und 2a ersetzt:

,,2. Bekanntgabe aller Subunternehmer, auf deren Kapazititen sich der Bieter zum Nachweis seiner
Eignung stiitzt, unter Beilage des Nachweises, dass der Bieter iiber deren Kapazititen tatsachlich
verfiigt und der Sektorenauftraggeber die zur Durchfiihrung des Gesamtauftrages erforderlichen
Sicherheiten iiber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit hat. Bekanntgabe aller
Teile des Auftrages, die durch Subunternehmer ausgefiihrt werden sollen, oder — sofern der
Sektorenauftraggeber dies aus sachlichen Griinden in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen
hat — nur der wesentlichen Teile des Auftrages, die der Bieter im Wege von Subauftrigen an
Subunternehmer zu vergeben beabsichtigt. Die in Frage kommenden Subunternehmer sind
bekannt zu geben. Die Nennung mehrerer Subunternehmer je Leistungsteil ist zuldssig. Die
Haftung des Auftragnehmers wird durch diese Angaben nicht beriihrt;

2a. die entsprechenden Verpflichtungserkldrungen geméf § 240 Abs. 5;°

37.§ 267 Abs. 2 Z 2 lautet:

,,2. nach Mal3gabe der §§ 231 und 231a die Befugnis, Leistungsfiahigkeit und Zuverldssigkeit des
Bieters bzw. — bei Weitergabe von Leistungen — der namhaft gemachten Subunternehmer;*

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 26. Februar 2016 - Nr. 7 8 von 10

38. § 271 Abs. 1 lautet:

»(1) Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden {iibrig bleiben, ist der Zuschlag gemal3 den
Angaben in der Ausschreibung dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Angebot oder dem Angebot
mit dem niedrigsten Preis zu erteilen.*

38a. § 292 Abs. I lautet:

,»(1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in den Angelegenheiten des § 291, soweit es sich
nicht um die Entscheidung iiber einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfiigung, die
Entscheidung iiber den Gebiihrenersatz gemdf § 319 Abs.3 oder die Entscheidung {iiber eine
Verfahrenseinstellung nach Zuriickziehung eines Nachpriifungsantrages handelt, in Senaten.*

39. § 332 Abs. 7 lautet:

»(7) Ein Antrag gemil § 331 Abs. 1 Z 2 ist ferner unzulédssig, wenn der Auftraggeber in zuldssiger
Weise die entsprechend begriindete Entscheidung gemif den §§ 49 Abs. 2, 55 Abs. 5, 210 Abs. 2 oder
219 Abs. 5 bekannt gegeben oder bekannt gemacht hat und der Zuschlag nach Ablauf einer Frist von zehn
Tagen nach der erstmaligen Verfligbarkeit der Bekanntmachung erteilt worden ist.*

40. Dem § 345 wird folgender Abs. 18 angefiigt:

»(18) Fiir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr.7/2016 neu gefassten
Bestimmungen gilt Folgendes:

1. Die Neufassung des Eintrages zu § 231 und die Einfiigung des Eintrages zu § 231a im
Inhaltsverzeichnis, § 2 Z 33a, § 14 Abs. 3 dritter Satz, § 15 Abs. 4 dritter Satz, § 16 Abs. 5 dritter
Satz, § 18 Abs. 1, § 22 Abs. 4, § 46 Abs. 3, § 49 Abs. 2, § 55 Abs. 5 erster Satz, § 56 Abs. 1, § 70
Abs. 6, in § 71 die Absatzbezeichnung des Abs. 1, § 71 Abs. 2, § 72 Abs. 1 zweiter und dritter
Satz, § 73 Abs. 1 und Abs. 3 zweiter und dritter Satz, § 79 Abs. 2, 3 und 3a, § 83 Abs. 2,4 und 5,
§ 84 Abs. 2 erster Satz, § 108 Abs. 1 Z2 und 2a, § 125 Abs. 4 Z 1, § 182 Abs. 3 dritter Satz,
§ 183 Abs. 4 dritter Satz, § 184 Abs. 5 dritter Satz, § 186 Abs. 1, § 210 Abs. 2, § 219 Abs. 5
erster Satz, § 221 Abs. 1, §§ 231 und 231a jeweils samt Uberschrift, § 236 Abs. 2, 3 und 3a,
§ 240 Abs. 2 bis 5, § 247a Abs. 7, § 248 Abs. 6 und 7, § 257 Abs. 1 Z 2 und 2a, § 267 Abs. 2 Z 2,
§ 271 Abs. 1, § 292 Abs. 1, § 332 Abs. 7, § 351 Z 22 und Anhang XV Abschnitt F Z 1 treten mit
1. Mérz 2016 in Kraft; gleichzeitig treten der Eintrag zum 5. Unterabschnitt im 2. Teil, 3.
Hauptstiick, 6. Abschnitt und der Eintrag zu § 100 im Inhaltsverzeichnis sowie im 2. Teil, 3.
Hauptstiick, 6. Abschnitt der 5. Unterabschnitt aufler Kraft.

2.Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemdB Z 1 bereits -eingeleiteten
Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens
geltenden Rechtslage zu Ende zu fiihren. Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemaf
Z 1 beim Bundesverwaltungsgericht anhdngigen Verfahren sind vom Bundesverwaltungsgericht
nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage
fortzufithren. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemiBl Z 1 bereits beendet
sind, richtet sich die Durchfilhrung von Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der
Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.*

41. Dem § 351 wird folgende Z 22 angefiigt:

,,22. Richtlinie 2013/16/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Richtlinien im
Bereich der Vergabe offentlicher Auftrage aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABL.
Nr. L 158 vom 10.06.2013, S. 184.

42. In Anhang XV Abschnitt F Z 1 wird die Wortfolge ,,bzw. § 231 durch die Wortfolge ,,bzw. der §§ 231

und 231a“ ersetzt.

Artikel 2
Anderung des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit 2012

Das Bundesgesetz iliber die Vergabe von Auftrigen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich
(Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 — BVergGVS 2012), BGBIL. I Nr. 10/2012,
zuletzt gedndert durch BGBI. 11 Nr. 99/2014, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Verweis ,,§ 60 Z 1* im Eintrag zu Anhang V durch den Verweis ,,§ 60
Abs. 1 Z 1 ersetzt.
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2. In § 3 wird Z 32 durch folgende Z 32 und 32a ersetzt:
,,32. Subauftrag ist ein entgeltlicher Vertrag iiber die Ausfiihrung eines Teiles des an den
Auftragnehmer erteilten Auftrages.
32a. Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages
ausfiihrt. Die bloe Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung.*

3.8 9A4bs. 1 Z 3 lautet:

,,3. fiir Auftrige, die besonderen Verfahrensregeln unterliegen und die auf Grund einer zwischen der
Republik Osterreich und einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Union
und einem oder mehreren Drittstaaten abgeschlossenen (internationalen) Ubereinkunft oder
Vereinbarung oder auf Grund einer zwischen der Republik Osterreich und einem oder mehreren
Drittstaaten abgeschlossenen (internationalen) Ubereinkunft oder Vereinbarung vergeben
werden,

4. In den §§ 12 Abs. 3 dritter Satz, 13 Abs. 4 dritter Satz und 14 Abs. 5 dritter Satz wird am Ende der
Punkt durch die Wortfolge ,,; fir die Wahl des Verfahrens gilt als geschitzter Auftragswert der Wert des
einzelnen Loses. ersetzt.

5. §41 Abs. 2 lautet:

»(2) Sofern ein Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne
vorherige Bekanntmachung im Oberschwellenbereich zuldssig ist, kann der Auftraggeber der
Kommission unter Verwendung des einschldgigen Standardformulars fiir Bekanntmachungen die
Entscheidung bekannt geben, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll.*

6. § 47 Abs. 5 erster Satz lautet:

»Sofern ein Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Durchfiihrung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung im Unterschwellenbereich zulédssig ist, kann der Auftraggeber die Entscheidung,
welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll, in dem gemil § 44 Abs. 1 fiir den jeweiligen
Vollziehungsbereich festgelegten Publikationsmedium bekanntmachen.*

7.8 48 Abs. 1 lautet:

,»(1) Unbeschadet der auf die Fristen im Nachpriifungs- und Feststellungsverfahren anzuwendenden
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991, findet
auf die Fristen im Sinne dieses Bundesgesetzes § 903 des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, Anwendung.*

8. Der Text des § 60 erhdlt die Absatzbezeichnung ,(1)“. Folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Der Auftraggeber hat iiberdies iiber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende
Bewerber, Bieter und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wiener
Gebietskrankenkasse  als ~ Kompetenzzentrum  Lohn- und  Sozialdumping  Bekdmpfung
(Kompetenzzentrum LSDB) gemidf § 7n des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG),
BGBI. Nr. 459/1993, einzuholen, ob diesen eine rechtskriftige Entscheidung gemdl § 7k AVRAG
zuzurechnen ist. Diese Auskunft darf nicht élter als sechs Monate sein.*

9. § 61 Abs. 1 zweiter und dritter Satz lautet:

,Der Auftraggeber hat iiberdies iiber fiir die Zuschlagserteilung in Betracht kommende Bewerber, Bieter
und deren Subunternehmer eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers
fiir Finanzen gemiB § 28b des Ausldnderbeschiftigungsgesetzes (AusIBG), BGBIL. Nr. 218/1975, und
eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kompetenzzentrums LSDB gemifl § 7n AVRAG
einzuholen, ob diesen eine rechtskréftige Bestrafung gemil3 § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemil § 7i
Abs. 4 oder 5 AVRAG zuzurechnen ist. Diese Auskiinfte diirfen nicht élter als sechs Monate sein.*

10. In §62 Abs. 1 wird die Wortfolge ,eingeholte Auskunft“ durch die Wortfolge ,eingeholten
Auskiinfte ersetzt.
11. § 62 Abs. 3 zweiter und dritter Satz lautet:

,Bei der Beurteilung der Schwere der rechtskriftigen Bestrafung gemill § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG ist
insbesondere die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Dauer der illegalen Beschéftigung und bei
der Beurteilung der Schwere der rechtskréftigen Bestrafung gemidB § 71 Abs. 4 oder 5 AVRAG ist
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insbesondere das Ausmal} der Unterentlohnung zu beriicksichtigen. Liegen mehr als zwei rechtskréftige
Bestrafungen gemal3 § 28 Abs. 1 Z 1 AusIBG oder gemél § 71 Abs. 4 oder 5 AVRAG vor oder erfolgten
zwei rechtskréftige Bestrafungen innerhalb der letzten zwdlf Monate, ist ein strengerer Malstab
anzulegen.

12. In § 68 Abs. 2 wird der Verweis ,,§ 60 durch den Verweis ,,§ 60 Abs. 1% ersetzt.

13. Dem § 145 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Fiir das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBI.I Nr. 7/2016 neu gefassten
Bestimmungen gilt Folgendes:

1. Die Neufassung des Eintrages zu Anhang V im Inhaltsverzeichnis, § 3 Z 32 und 32a, § 9 Abs. 1
Z 3, § 12 Abs. 3 dritter Satz, § 13 Abs. 4 dritter Satz, § 14 Abs. 5 dritter Satz, § 41 Abs. 2, § 47
Abs. 5 erster Satz, § 48 Abs. 1, in § 60 die Absatzbezeichnung des Abs. 1, § 60 Abs. 2, § 61
Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 62 Abs. 1 und Abs. 3 zweiter und dritter Satz, § 68 Abs. 2,
§ 150 Z 4 und die Uberschrift zu Anhang V treten mit 1. Mérz 2016 in Kraft.

2.Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemidl Z 1 bereits -eingeleiteten
Vergabeverfahren sind nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens
geltenden Rechtslage zu Ende zu fithren. Die im Zeitpunkt des In- bzw. AuBerkrafttretens gemal
Z 1 beim Bundesverwaltungsgericht anhidngigen Verfahren sind vom Bundesverwaltungsgericht
nach der zum Zeitpunkt der Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage
fortzufithren. Hinsichtlich der Vergabeverfahren, die zum Zeitpunkt gemdB Z 1 bereits beendet
sind, richtet sich die Durchfiihrung von Feststellungsverfahren nach der zum Zeitpunkt der
Einleitung des jeweiligen Vergabeverfahrens geltenden Rechtslage.*

14. Dem § 150 wird folgende Z 4 angefiigt:

4. Richtlinie 2013/16/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Richtlinien im
Bereich der Vergabe offentlicher Auftrage aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien, ABL
Nr. L 158 vom 10.06.2013, S. 184.«

15. In der Uberschrift zu Anhang V wird der Verweis ,,§ 60 Z 1° durch den Verweis ,,§ 60 Abs. 1 Z 1
ersetzt.

Fischer

Faymann
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	42. In Anhang XV Abschnitt F Z 1 wird die Wortfolge „bzw. § 231“ durch die Wortfolge „bzw. der §§ 231 und 231a“ ersetzt.
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	1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Verweis „§ 60 Z 1“ im Eintrag zu Anhang V durch den Verweis „§ 60 Abs. 1 Z 1“ ersetzt.
	2. In § 3 wird Z 32 durch folgende Z 32 und 32a ersetzt:
	3. § 9 Abs. 1 Z 3 lautet:
	4. In den §§ 12 Abs. 3 dritter Satz, 13 Abs. 4 dritter Satz und 14 Abs. 5 dritter Satz wird am Ende der Punkt durch die Wortfolge „; für die Wahl des Verfahrens gilt als geschätzter Auftragswert der Wert des einzelnen Loses.“ ersetzt.
	5. § 41 Abs. 2 lautet:
	6. § 47 Abs. 5 erster Satz lautet:
	7. § 48 Abs. 1 lautet:
	8. Der Text des § 60 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“. Folgender Abs. 2 wird angefügt:
	9. § 61 Abs. 1 zweiter und dritter Satz lautet:
	10. In § 62 Abs. 1 wird die Wortfolge „eingeholte Auskunft“ durch die Wortfolge „eingeholten Auskünfte“ ersetzt.
	11. § 62 Abs. 3 zweiter und dritter Satz lautet:
	12. In § 68 Abs. 2 wird der Verweis „§ 60“ durch den Verweis „§ 60 Abs. 1“ ersetzt.
	13. Dem § 145 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	14. Dem § 150 wird folgende Z 4 angefügt:
	15. In der Überschrift zu Anhang V wird der Verweis „§ 60 Z 1“ durch den Verweis „§ 60 Abs. 1 Z 1“ ersetzt.



		2017-11-28T09:37:16+0100
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




